
 
 

Immatrikulations-, Rückmelde-, Beurlaubungs-  
und Exmatrikulationssatzung  

der  
Hochschule für angewandte Wissenschaften –  

Fachhochschule Aschaffenburg 
vom 23. Januar 2008 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 4 und Art. 51 des Bayerischen Hochschul-
gesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule Aschaffenburg folgende Satzung: 
 

Vorbemerkung 
 

Auf die Verwendung von Doppelformen oder anderer Kennzeichnungen für weibliche und 
männliche Personen wird verzichtet, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu wahren. Mit 
allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen sind beide Geschlechter gemeint. Eine 
unangemessene Bezeichnung im Hinblick auf den verfassungsrechtlich gebotenen Auftrag 
der Gleichstellung von Mann und Frau ist damit nicht beabsichtigt.  
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 § 1 
Immatrikulationsverpflichtung 

 
(1) 1Alle Studienbewerber müssen sich vor Aufnahme ihrer Studien als Studierende oder 

Gaststudierende an der Hochschule Aschaffenburg (nachfolgend: Hochschule) immat-
rikulieren. 2Eine gleichzeitige Immatrikulation als Studierende und Gaststudierende ist 
nicht möglich. 

 
(2) 1 Mit der Immatrikulation wird der Studierende Mitglied der Hochschule in der Fakultät 

seines Studienganges. 2Jeder Studierende kann nur Mitglied einer Fakultät sein. 3 Stu-
dierende, die an mehreren Fakultäten studieren, entscheiden sich bei der Immatrikula-
tion für die Mitgliedschaft in einer dieser Fakultäten. 4 Eine Änderung der Fakultätszu-
gehörigkeit ist nur auf schriftlichen Antrag bei der Rückmeldung möglich. 

 
 

§ 2 
Form und Frist des Immatrikulationsantrages 

 
(1) Der Antrag auf Immatrikulation kann nur unter Verwendung der bei der Hochschule 

erhältlichen Antragsvordrucke oder Onlinemodule gestellt werden, die auf den Internet-
Seiten der Hochschule bereitgestellt werden. 

 
(2) 1Für Studiengänge, für die keine Zulassungszahlen festgesetzt sind, geht der Immatri-

kulation als Teil des Immatrikulationsverfahrens eine Anmeldung voraus. 2Die vollstän-
dig ausgefüllten Anmeldevordrucke sollen zusammen mit den dort geforderten Unter-
lagen für das Wintersemester bis zum 15. Juni und für das Sommersemester bis zum 
15. Januar bei der Hochschule vorliegen. 3Bei Fristversäumnis gilt Art. 32 BayVwVfG 
entsprechend. 4Bei Anmeldungen für Studien im Rahmen von Hochschulkooperations-
vereinbarungen kann von diesen Terminen abgewichen werden. 5Das Referat für Stu-
dienangelegenheiten setzt die Fristen für die Vornahme der Immatrikulation (Immatri-
kulationsfrist) fest. 6Diese Immatrikulationsfristen liegen in der Regel für das Winterse-
mester innerhalb des Zeitraums vom 10. August bis 1. Oktober und für das Sommer-
semester innerhalb des Zeitraums vom 10. Februar bis 15. März. 7Für eine Verlänge-
rung der Immatrikulationsfrist gilt Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG. 

(3) Für zulassungsbeschränkte Studiengänge gelten Abs. 2 Sätze 4 bis 6 entsprechend. 
 
(4) Die Immatrikulationsfrist wird den Studienbewerbern mit dem Zulassungsbescheid mit-

geteilt. 
 
 

§ 3 
Immatrikulation von ausländischen und staatenlosen Studienbewerbern 

 
Soweit ausländische oder staatenlose  Studienbewerber nicht nach den für Deutsche gelten-
den Regeln zu immatrikulieren sind (Art. 42 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG), können sie immatri-
kuliert werden, wenn 

1. die für das gewählte Studium erforderliche Qualifikation (Art.42 bis 45 BayHSchG)  
 a) durch einen Anerkennungsbescheid der Zeugnisanerkennungsstelle für den 

Freistaat Bayern nachgewiesen wurde oder 
 b) bei Studierenden einer ausländischen Hochschule, die als Teilnehmer eines 

zwischen beiden Hochschulen vereinbarten gegenseitigen 
Studierendenaustausches vorgesehen sind, durch die Hochschule festgestellt 
wurde, 

2. keine Immatrikulationshindernisse (Art. 46 Nr. 2 bis 5 BayHSchG) und 
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 3. keine Gründe für die Versagung der Immatrikulation (§ 6) vorliegen. 
 
 

§ 4 
Immatrikulationsvoraussetzungen 

 
1Zur Immatrikulation muss der Studienbewerber grundsätzlich persönlich erscheinen und 
folgende Unterlagen vorlegen: 
 

1. einen gültigen Reisepass oder Personalausweis; 
2. den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Immatrikulationsantrag ein-

schließlich der für die Hochschulstatistik erforderlichen Angaben; 
3. den Nachweis der Qualifikation für das beabsichtigte Studium durch 

a) das Zeugnis der Hochschulreife (gegebenenfalls einschließlich Anerkennungs-
bescheid) bzw. Nachweise nach der Qualifikationsverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung bei besonders qualifizierten Berufstätigen (Art. 45 BayHSchG); bei 
fremdsprachlichen Qualifikationsnachweisen ist eine amtliche Übersetzung beizu-
fügen; 
b) soweit erforderlich - den Nachweis 

aa) über den Abschluss einer der gewählten Ausbildungsrichtung entsprechenden 
fachpraktischen Ausbildung beziehungsweise 

bb) einer dem gewählten Studiengang entsprechenden praktischen Tätigkeit (Vor-
praxis); 

4. bei der Immatrikulation für ein Zusatz-, Aufbau- oder Ergänzungsstudium den 
Nachweis der erforderlichen Qualifikation nach der jeweiligen Prüfungsordnung 
oder Qualifikationssatzung; 

5. bei der Immatrikulation für ein weiterbildendes Studium den Nachweis 
a) eines erfolgreichen Abschlusses eines Hochschulstudiums, 
b) einer in der Regel mindestens zweijährigen Berufserfahrung nach Abschluss 
des Hochschulstudiums und 
c) weiterer in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung geforderten 
Qualifikationen. 
Die in Nr. 5 b geforderte zweijährige Berufserfahrung kann durch Beschluss der 
zuständigen Prüfungskommission ausnahmsweise auf ein Jahr verkürzt werden, 
wenn die Berufserfahrung studienbegleitend erworben wird. 
Bei Angeboten des weiterbildenden Studiums, die nicht mit einem akademischen 
Grad abschließen, können in der jeweiligen Prüfungsordnung Ausnahmen von den 
Erfordernissen der Nr. 5 a und b zugelassen werden. 

6. die Zustimmung zum Lastschriftverfahren für alle fälligen Beiträge und Gebühren 
oder den Nachweis über die entsprechende Zahlung auf einem von der Hochschu-
le bestimmten Konto. 

7. die nach der Studentenkrankenversicherungs-Meldeverordnung vom 27. März 
1996 beziehungsweise nach der gemäß § 200 Abs. 2 SGB V zu erlassenden Mel-
deverordnung in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Nachweise zur 
Krankenversicherung der Studierenden; 

8. den Zulassungsbescheid der Hochschule; 
9. bei ausländischen oder staatenlosen Studienbewerbern für grundständige, 

deutschsprachige Studiengänge den Nachweis hinreichender deutscher Sprach-
kenntnisse; als Nachweise werden in der Regel nur anerkannt: 

  a) das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz der Länder der Bun-
desrepublik Deutschland - Zweite Stufe -; 

  b) das Kleine oder das Große Deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts; 
  c) das Zeugnis der Zentralen Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts; 

  d) das Zeugnis der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländi-
scher Studienbewerber (DSH - Niveaustufe 2); 
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   e) das Zeugnis über den Test „Deutsch als Fremdsprache“ für ausländische Stu-
dienbewerber (TestDaF) mit einem Ergebnis, das in allen vier Teilprüfungen min-
destens die Niveaustufe 4 ausweist. Die Entscheidung über die Anerkennung bei 
Niveaustufe 3 obliegt der jeweiligen Fakultät; 

  f) das Zeugnis über die Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Stu-
dienbewerber für die Aufnahme eines Studiums an den Hochschulen in der Bun-
desrepublik Deutschland (Feststellungsprüfung); 

  g) das Zeugnis über die "Deutsche Sprachprüfung II" des Sprachen- und Dolmet-
scher-Instituts München 

  h) Nachweise deutscher Sprachkenntnisse, die durch bilaterale Abkommen oder 
sonstige von der KMK oder HRK getroffene Vereinbarungen als für die Aufnahme 
eines Hochschulstudiums hinreichender Sprachnachweis anerkannt wurden 

10. den Nachweis der Exmatrikulation (Studienbuch oder Exmatrikulationsbescheini-
gung), wenn die Studienbewerber bereits an einer Hochschule immatrikuliert wa-
ren; 

11. gegebenenfalls Originale oder amtlich beglaubigte Kopien beziehungsweise Ab-
schriften von Zeugnissen über im Rahmen eines Studiums abgelegte Vor-, Zwi-
schen- oder Abschlussprüfungen; 

12. nach Möglichkeit den Nachweis über die Anrechnung von Studien- und Prüfungs-
leistungen, wenn der Studienbewerber diese bei der Immatrikulation für ein höhe-
res Semester geltend macht; 

13. gegebenenfalls Unterlagen zu Tatsachen, die 
a) Immatrikulationshindernisse nach Art. 46 BayHSchG begründen können, insbe-
sondere, wenn der Studienbewerber 

 aa) infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen, 

 bb) eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Vor- oder Abschlussprüfung 
in dem jeweiligen oder einem verwandten, im Grundstudium aber gleichen 
Studiengang endgültig nicht bestanden hat; 

b) zur Versagung der Immatrikulation nach dieser Satzung führen können; 
 

2Für die Zahlung von Studienbeiträgen gilt die Studienbeitragssatzung der Hochschule A-
schaffenburg in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

§ 5 
Fachpraktische Ausbildung, Vorpraxis 

 
(1) 1Vor Studienbeginn in grundständigen Studiengängen muss, sofern dies in der jeweili-

gen Studien- und Prüfungsordnung gefordert wird, der Abschluss einer fachpraktischen 
Ausbildung nachgewiesen werden. ²Die fachpraktische Ausbildung muss grundsätzlich 
der gewählten Fachrichtung entsprechen.  

 
(2) Sofern gemäß Abs. 1 in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung eine fachprakti-

sche Ausbildung gefordert wird, kann diese durch eine mindestens sechswöchige, dem 
gewählten Studiengang entsprechende praktische Tätigkeit ersetzt werden, die vor 
Studienbeginn abzuleisten ist (Vorpraxis).  

 
(3) Bei Vorliegen besonderer nicht zu vertretender Umstände kann im Fall des Absatzes 2 

die Hochschule ausnahmsweise zulassen, dass die praktische Tätigkeit ganz oder 
teilweise erst nach Studienbeginn abgeleistet wird.  

 
(4) Ausbildungsziel und Ausbildungsinhalt der Vorpraxis werden in der jeweiligen Studien- 

und Prüfungsordnung festgelegt. 
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 § 6 
Versagung der Immatrikulation 

(1) Die Immatrikulation wird versagt, wenn  
1. 1der Studienbewerber an einer Krankheit leidet, welche die Gesundheit der ande-

ren Studierenden ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb 
ernstlich beeinträchtigen könnte. 2Die Vorlage eines ärztlichen, fachärztlichen oder 
vertrauensärztlichen Zeugnisses, in Zweifelsfällen zusätzlich die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses kann verlangt werden. 

2. für den Studienbewerber ein Betreuer bestellt ist,  
3. 1der Studienbewerber wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat mit einer Frei-

heitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig bestraft ist, die Strafe noch 
der unbeschränkten Auskunft unterliegt und wenn nach der Art der begangenen 
Straftat eine Gefährdung oder Störung des Studienbetriebs zu befürchten ist. 2Die 
Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses kann verlangt werden. 

4. ein dem Studienwunsch entsprechendes Studienangebot nicht vorhanden ist oder, 
5. nach den Gesamtumständen ein erfolgreicher Studienabschluss ausgeschlossen 

ist. 
6. der Studienbewerber ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nicht 

nachweisen kann. 
 

(2) Die Immatrikulation soll versagt werden, wenn der Studienbewerber 
1. die Form und Frist des Immatrikulationsantrags nicht beachtet oder die nach Art. 

42 Abs. 4 BayHSchG für die Hochschulstatistik erforderlichen Angaben trotz Hin-
weises auf die Folgen nicht gemacht hat oder 

2. den Wechsel des Studienganges beantragt und es sich dabei um einen zweiten 
oder weiteren Wechsel handelt, für den ein wichtiger Grund nicht vorliegt. 

(3) 1Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn zu besorgen ist, dass die Ordnung 
der Hochschule in nachhaltiger Weise durch die Immatrikulation des Studienbewerbers 
gefährdet oder gestört wird. 2Solche Befürchtungen liegen insbesondere vor: 
- wenn der Studienbewerber durch einen unanfechtbaren oder vorläufig vollziehbaren 
Bescheid einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes von einer erneuten 
Immatrikulation ausgeschlossen ist und die Gefahr einer nachhaltigen Beeinträchtigung 
der Ordnung nach wie vor zu besorgen ist. 
- 1der Studienbewerber wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt wurde, deren Inhalt 
eine nachhaltige Gefährdung oder Störung der Ordnung der Hochschule befürchten 
lässt. Als Straftaten kommen insbesondere in Betracht: 2Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz; Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche 
Unversehrtheit. 

  
 

§ 7 
Vornahme der Immatrikulation 

 
(1) Die Immatrikulation erfolgt nach Annahme des Immatrikulationsantrages. 
 
(2) 1Sie erfolgt grundsätzlich nur für einen Studiengang. 2Der Studienbewerber kann auf 

schriftlichen Antrag auch 
1. für einen weiteren Studiengang an der Hochschule Aschaffenburg (Doppelimmat-

rikulation) oder 
2. neben einem Studium an einer anderen Hochschule zusätzlich auch an der Hoch-

schule Aschaffenburg 
immatrikuliert werden, wenn er in der Lage ist, ordnungsgemäß in den verschiedenen 
Studiengängen zu studieren. 3Im Falle des Satzes 2 Nr. 2 kann eine Immatrikulation in 
der Regel nur dann erfolgen, wenn einzelne Studiengänge, Studienfächer oder Teile 
eines Studiengangs nur an einer anderen Hochschule studiert werden können oder ein 
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  Studiengang oder ein Teil eines Studienganges von der Hochschule Aschaffenburg in 
Zusammenwirken mit einer anderen Hochschule oder mehreren anderen Hochschulen  
durchgeführt wird und der Studienbewerber nach Auffassung der Hochschule Aschaf-
fenburg in der Lage ist, ordnungsgemäß an den verschiedenen Hochschulen zu studie-
ren. 

 
(3) 1Wenn der Studienbewerber für die Immatrikulation erforderliche Unterlagen aus einem 

von ihnen nicht zu vertretenden Grund noch nicht vorlegen konnte, kann er immatriku-
liert und für die Nachreichung der Unterlagen eine Frist gesetzt werden. 2Werden die 
Unterlagen nicht fristgerecht vorgelegt, erlischt die Immatrikulation. 

 
(4) 1Nach vollzogener  Immatrikulation erhält der Studierende  einen Studentenausweis, 

der nur in Verbindung mit einem gültigen amtlichen Identitätsnachweis gilt. 2   Immatri-
kulationsbescheinigungen werden ausgehändigt, zugesandt oder online/elektronisch 
zur Verfügung gestellt.  

 
(5) 1Die Immatrikulation kann auf Antrag im Wintersemester bis zum 15. Oktober und im 

Sommersemester bis zum 31. März zurückgenommen werden. 2Studienpapiere sind in 
diesem Fall unverzüglich an die Hochschule zurückzugeben. 

 
 

§ 8 
Studienbeginn und Semesterzählung 

 
(1) 1Studienbewerber, die 

1. noch nicht an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland immatrikuliert 
waren (Studienanfänger) oder 

2. für ein nach der jeweiligen Studien- beziehungsweise Prüfungsordnung fachlich 
nicht entsprechendes Studium immatrikuliert waren (Fachwechsler), 

werden für das erste Studiensemester des gewählten Studienganges immatrikuliert. 
2Studienanfänger und Fachwechsler werden zum Sommersemester nur immatrikuliert, 
wenn ein entsprechendes Studienangebot vorhanden ist. 

 
(2) Studienbewerber, die ein an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes begonnenes, fachlich entsprechendes Studium an der Hochschule A-
schaffenburg fortsetzen wollen (Ortswechsler), werden für das der bisherigen Dauer 
dieses Studiums entsprechende nächst höhere Fachsemester immatrikuliert. 

 
(3) Legt ein Studienbewerber oder bereits immatrikulierter Studierender einen Anrech-

nungsbescheid der nach der Prüfungsordnung zuständigen Stelle vor oder wird in der 
Prüfungsordnung oder durch die danach zuständige Stelle festgestellt, dass das frühe-
re Studium ganz oder teilweise anzurechnen ist, wird abweichend von den Absätzen 1 
und 2 die Fachsemesterzahl nicht entsprechend der Anzahl der nachgewiesenen bis-
herigen Fachsemester, sondern nach dem tatsächlichen Leistungsstand des Studie-
renden festgesetzt. 

 
(4) Neben der nachgewiesenen bisherigen Fachsemesterzahl wird die Zahl der insgesamt 

an Hochschulen verbrachten Semester gezählt (Hochschulsemester). 
 
(5) Regelungen, die sich aus der Festsetzung von Zulassungszahlen und aus dem zuge-

hörigen Verfahren ergeben, bleiben unberührt. 
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 § 9 
Mitwirkungspflichten 

 
Die Studierenden sind verpflichtet, der Hochschule unverzüglich anzuzeigen: 

1. Änderungen 
 a) des Namens, 
 b) des Familienstandes, 
 c) der Heimat- bzw. Semesteranschrift mit dem Hinweis, welche die Postzustel-

lungsadresse sein soll, 
 d) sonstiger nach dem Bayerischen Hochschulgesetz (BayHSchG), insbesondere 

nach dessen Art. 42 Abs. 4 anzugebender Daten und 
 e) nach dieser Satzung und sonstigen Rechtsvorschriften anzugebender Daten; 
2. den Verlust der Studienpapiere; 
3. alle Tatsachen, die Immatrikulationshindernisse begründen oder zu einer Versa-

gung der Immatrikulation führen können. 
 

 
§ 10 

Rückmeldung 
 
(1) 1Wollen Studierende der Hochschule das Studium fortsetzen, müssen sie sich vor Be-

ginn des jeweils nächsten Semesters zum Weiterstudium anmelden (Rückmeldung). 
2Die Studienpapiere enthalten Angaben zur Rückmeldefrist. 3Die Frist ist für die Studie-
renden verbindlich. 

 
(2) 1Die Rückmeldung erfolgt durch rechtzeitige Zustimmung zum Lastschriftverfahren für 

alle fälligen Beiträge und Gebühren oder den Nachweis über die entsprechende Zah-
lung auf einem von der Hochschule bestimmten Konto. 2Bei Versäumung der Rück-
meldefrist gilt Art. 32 BayVwVfG entsprechend. 

 
(3) Zur Rückmeldung hat der Studierende noch folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. die gem. § 4 Satz 1 Nr. 7 erforderlichen Nachweise zur Krankenversicherung der 
Studenten, sofern die bei der Immatrikulation vorgelegten Nachweise keine Gültig-
keit mehr haben. 

2. gegebenenfalls eine Erklärung zur Fakultätszugehörigkeit n (§1 Abs.2) 
 
(4) Die Rückmeldung ist in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 zu versagen. 
 
(5) Nach ordnungsgemäßer Rückmeldung erhalten die Studierenden die Studienpapiere 

für das folgende Semester. 
 

 
§ 11 

Antrag auf Beurlaubung 
 
(1) Eine Beurlaubung gemäß Art. 48 Abs. 2 bis 4 BayHSchG ist schriftlich beim Referat für 

Studienangelegenheiten zu beantragen; der wichtige Grund ist nachzuweisen. 
 
(2) 1Der Antrag auf Beurlaubung kann von der Rückmeldung an im Wintersemester bis 

zum 15. Oktober und im Sommersemester bis zum 31. März gestellt werden. 2Tritt der 
Beurlaubungsgrund erst nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist ein, ohne dass dies 
vorhersehbar war, so können die Studierenden den Antrag im Wintersemester bis zum 
30. November und im Sommersemester bis zum 15. Mai stellen. 3Später eintretende 
Beurlaubungsgründe können nicht mehr berücksichtigt werden. 
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§ 12 

Beurlaubungsgründe 
(1) 1Wichtige Gründe für eine Beurlaubung im Sinne des Art. 48 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG 

sind insbesondere: 
1. ärztlich bescheinigte Krankheit, wenn sie ein ordnungsgemäßes Studium in dem 

betreffenden Semester verhindert, 
2. Umstände, die für Arbeitnehmerinnen Anspruch auf Mutterschutz und/oder Eltern-

zeit oder für Arbeitnehmer Anspruch auf Elternzeit begründen, 
3. Ableistung eines freiwilligen, von der einschlägigen Studien- oder Prüfungsord-

nung innerhalb der Regelstudienzeit nicht vorgeschriebenen Praktikums, welches 
den Anforderungen der jeweiligen Fakultät an ein reguläres Praktikum entspricht, 

4. die Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes,  
5. Studium an einer Hochschule im Ausland, wenn Studien- und Prüfungsleistungen 

nicht anerkannt werden sollen. 
(2) Andere Gründe werden nur nach strenger Prüfung des Einzelfalles anerkannt; wirt-

schaftliche Umstände können in der Regel nicht als wichtiger Grund gelten. 
 

(3) Über einen Antrag auf Beurlaubung gemäß Abs. 1 entscheidet die Leitung des Refe-
rats für Studienangelegenheiten, über einen Antrag auf Beurlaubung nach Abs. 2 ent-
scheidet die Hochschulleitung. 

 
 

§ 13 
Vornahme der Beurlaubung 

 
(1) 1Beurlaubungen werden in der Regel für ein Semester gewährt und sollen insgesamt 

zwei Semester nicht überschreiten. 2Für mehr als zwei Semester können Beurlaubun-
gen nur ausnahmsweise bei Vorliegen besonderer Umstände (z.B. länger andauernde, 
schwere Krankheit) gewährt werden. 3In besonderen Fällen kann auf Antrag statt einer 
Beurlaubung exmatrikuliert werden, in zulassungsbeschränkten Studiengängen mit der 
Zusicherung der erneuten Immatrikulation. 4Beurlaubungen für das 1. Fachsemester 
und ab dem 12. Fachsemester können grundsätzlich nicht gewährt werden. 
5Beurlaubungssemester, die für Zeiten des Mutterschaftsurlaubs und / oder einer El-
ternzeit gewährt werden, sind nicht auf die Zahl der Semester im Sinne der Sätze 1 
und 2 anzurechnen. 

 
(2) 

1
Eine nachträgliche Beurlaubung für bereits abgeschlossene Semester ist ausge-

schlossen. 2Die Beurlaubung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der auch maschinell 
erstellt werden kann; der Bescheid soll den Hinweis enthalten, dass durch die Beurlau-
bung prüfungsrechtliche Fristen für die Ablegung von Wiederholungsprüfungen nicht 
unterbrochen oder verlängert werden. 3Beurlaubungssemester zählen, unbeschadet 
anderer Regelungen in Studien- und Prüfungsordnungen, nicht als Fachsemester. 
4Während der Beurlaubung können Studien- und Prüfungsleistungen nicht erbracht 
werden; eine Wiederholung nicht bestandener Prüfungen ist möglich. 5Während der 
Zeiten eines Mutterschafts- bzw. der Elternzeit gilt Satz 4 Halbsatz 1 nicht. 
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§ 14 

Exmatrikulation 
 
(1) Die Mitgliedschaft des Studierenden in der Hochschule endet durch Exmatrikulation. 

Sie erfolgt kraft Gesetzes, auf Antrag des Studierenden oder von Amts wegen.  
 
(2) Studierende werden auf Antrag zum Ende des laufenden Semesters exmatrikuliert, es 

sei denn, sie wählen die sofortige Wirkung der Exmatrikulation. 
 
(3) Studierende werden von Amts wegen zum Ende des laufenden Semesters exmatriku-

liert, wenn sie sich nicht fristgerecht zurückgemeldet haben. 
 
(4) 1Studierende sind kraft Gesetzes zum Ende des Semesters exmatrikuliert, in dem sie 

die Abschlussprüfung bestanden haben (Art. 49 Abs. 1 BayHSchG). 2Abweichend von 
Satz 1 können Studierende auch nach dem Bestehen der Abschlussprüfung in den Fäl-
len des Art. 49 Abs. 3 BayHSchG in dem betreffenden Studiengang immatrikuliert blei-
ben oder wieder immatrikuliert werden. 

 
(5) 1Studierende sind von Amts wegen zu exmatrikulieren, wenn eine der Voraussetzun-

gen des Art. 49 Abs. 2 Nrn. 2 bis 5 BayHSchG vorliegen. 2In den Fällen des Art. 49 
Abs. 2 Nr. 3 BayHSchG erfolgt die Exmatrikulation zum Ende des Semesters. 

 
(6) 1Studierende können von Amts wegen exmatrikuliert werden, wenn  

1. einer der Versagungsgründe des § 6 Abs.1 Nrn. 1 und 2 nachträglich eintritt und 
eine Beurlaubung nicht möglich ist; § 6 Abs.1 Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend,  

2. der Versagungsgrund des § 6 Abs.1 Nr. 3 oder § 6 Abs.3 nachträglich eintritt,  
3. er der Verpflichtung nach Art. 42 Abs. 4 BayHSchG trotz Hinweises auf die Folgen 

nicht nachkommt, 
4. der Studierende seine Hochschulmitgliedschaftspflichten gemäß Art. 18 Abs. 1 

Satz 1 BayHSchG erheblich und schuldhaft verletzt sowie trotz Unterlassungsauf-
forderung und kurzfristigem Ausschluss von einzelnen Lehrveranstaltungen oder 
Hochschuleinrichtungen wieder  
4.1 den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit 
eines Hochschulorgans oder die Durchführung einer Hochschulveranstaltung be-
hindert 
oder 
4.2 ein Hochschulmitglied von der Ausübung seiner Rechte und Pflichten abhält 
oder abzuhalten versucht 
oder 
4.3 widerrechtlich in Räume der Hochschule eindringt oder auf Aufforderung des 
Berechtigten sich nicht entfernt 
oder 
4.4 Gebäude oder Räume der Hochschule oder deren Zwecke dienende Gegen-
stände zerstört oder beschädigt. 

 
 

§ 15 
Vornahme der Exmatrikulation 

 
(1) 1Der Antrag auf Exmatrikulation ist schriftlich oder persönlich beim Referat für Studien-

angelegenheiten  zu stellen. 2Mit dem Antrag muss der Studierendenausweis sowie ei-
ne Unbedenklichkeitsbescheinigung der hochschuleigenen Bibliothek vorgelegt wer-
den. 
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 (2) Die Exmatrikulation wird zum beantragten Zeitpunkt, frühestens jedoch zum Zeitpunkt 
des Antragseingangs bei der Hochschule ausgesprochen. 

 
(3) 1Die Exmatrikulation erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der auch maschinell erstellt 

werden kann. 2Der Zeitpunkt der Exmatrikulation wird angegeben. 
 

 
§ 16 

Gaststudierende 
 
(1) 1Studienbewerber, die nur einzelne Lehrveranstaltungen besuchen wollen, werden auf 

Antrag als Gaststudierende immatrikuliert; ein Studienabschluss kann nicht erreicht 
werden. 2Gaststudierende bedürfen grundsätzlich derselben Qualifikation wie Studie-
rende. 

 
(2) 1Die Immatrikulation als Gaststudierende für das laufende Semester ist persönlich un-

ter Verwendung des bei der Hochschule erhältlichen Formblattes zu beantragen. 2Im 
Immatrikulationsantrag wählen die Studienbewerber die Lehrveranstaltungen, für die 
sie als Gaststudierende immatrikuliert werden wollen. 

 
(3) Mit dem Antrag sind 

1. ein gültiger Reisepass oder Personalausweis, 
2. die für den Besuch der im Antrag aufgeführten Lehrveranstaltungen erforderlichen 

Qualifikationsnachweise im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie sowie 
3. der Nachweis über die Entrichtung der von der Hochschule festgesetzten Gebühr 

für das Studium von Gaststudierenden (Art. 71 Abs. 8 BayHSchG in Verbindung 
mit der Hochschulgebührenverordnung) 

vorzulegen; im Übrigen gelten § 4 Satz 2 Nr. 13, § 7 Abs. 1, 3 und 4 sowie § 9 entspre-
chend. 
 

(4) 1Soweit die Höhe der Gebühr gemäß Absatz 3 Nr. 3 bei der Immatrikulation noch nicht 
festgesetzt ist, ist sie für das Wintersemester bis zum 1. Oktober, für das Sommerse-
mester bis zum 15. März, spätestens jedoch vor dem Beginn der Lehrveranstaltung zu 
entrichten. 2Wird die festgesetzte Gebühr nicht fristgerecht entrichtet, erlischt die Im-
matrikulation. 

 
(5) 1Die Immatrikulation als Gaststudierende ist nur soweit möglich, als dadurch das Studi-

um der Studierenden nicht beeinträchtigt wird. 2Ebenso ist grundsätzlich die Wahl von 
mehr als acht Semesterwochenstunden Lehrveranstaltungen nicht möglich. 3Eine Im-
matrikulation für Lehrveranstaltungen zulassungsbeschränkter Studiengänge ist nur in 
Ausnahmefällen möglich. 4Bei Lehrveranstaltungen (z.B. Seminaren, Übungen), bei 
denen Labor- oder sonstige Arbeitsplätze benötigt werden, ist eine Immatrikulation 
nicht möglich. 

 
(6) 1Eine Immatrikulation als Gaststudierender ist unter den Voraussetzungen des § 6 zu 

versagen. 2Art. 49 BayHSchG bleibt unberührt. 
 
(7) 1Die Immatrikulation erfolgt durch Aushändigung einer Immatrikulationsbescheinigung 

für Gaststudierende. 2Die Gaststudierenden werden mit der Immatrikulation nicht Mit-
glied der Hochschule. 3Die Immatrikulation der Gaststudierenden endet mit Ablauf des 
Semesters, für das sie immatrikuliert sind, oder durch Exmatrikulation. 4§ 15 gilt ent-
sprechend. 

 
(8) Die Immatrikulation berechtigt die Gaststudierenden nur zum Besuch der im Zulas-

sungsbescheid aufgeführten einzelnen Unterrichtsveranstaltungen. 
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§ 17 

Ordnungsmaßnahmen  
 

(1) Gegen Studierende können ordnungsrechtliche Maßnahmen getroffen werden, wenn 
sie entgegen Art. 18 Abs. 1 BayHSchG schuldhaft  
den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit eines 
Hochschulorgans oder die Durchführung einer Hochschulveranstaltung behindern, be-
einträchtigen oder  
1. ein Hochschulmitglied von der Ausübung seiner Rechte und Pflichten abhalten o-

der abzuhalten versuchen oder  
2. widerrechtlich in Räume der Hochschule eindringen oder auf Aufforderung des Be-

rechtigten sich nicht entfernen oder  
3. Gebäude oder Räume der Hochschule oder deren Zwecken dienende Gegenstän-

de zerstören oder beschädigen oder  
4. an einer der in Nummern 1 bis 4 genannten Handlungen teilnehmen oder andere 

öffentlich dazu auffordern, eine dieser Handlungen zu begehen.  
 

(2) Anordnungen zur Verhinderung weiterer Pflichtverletzungen nach Absatz 1 können 
folgende Maßnahmen sein:  
 
- Sperrung des Netzzugangs durch Entzug der Zugangsberechtigung  
 
- Versagung der weiteren Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen  
 
- Untersagung der Benutzung einzelner Einrichtungen oder Räume  
 
- Ausschluss vom Studium für bis zu zwei Semester 
 
1Dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, die drohende Ordnungsmaßnahme 
durch freiwilligen Einsatz zu Gunsten des Lehr – und Forschungsbetriebs der Hoch-
schule ganz oder teilweise abzuwenden.  
2Der Inhalt der Ordnungsmaßnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zum In-
halt der Pflichtverletzung stehen. Die betroffene Fakultät ist in das Verfahren einzubin-
den.  

 
(3) 1Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 können mit der Androhung weiterer Ord-

nungsmaßnahmen verbunden werden. 2Wird gegen einen Studierenden zum 2. Mal 
eine Ordnungsmaßnahme getroffen, ist damit die Androhung einer erneuten Ord-
nungsmaßnahme mit Angabe des zu erwartenden Inhalts dieser Maßnahme zu verbin-
den. 

 
(4) Ordnungsmaßnahmen werden von der Hochschulleitung getroffen. 
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§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 23.01.2008 in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Aschaffenburg vom 23.01.2008 sowie der 
Genehmigung des Präsidenten der Hochschule Aschaffenburg vom 23.01.08. 
 
 
Aschaffenburg, den 23.01.08 
 
 
 
 
Prof. Dr. Wilfried Diwischek  
Präsident 
 
 
Die Satzung der Hochschule Aschaffenburg wurde am 23.01.08 in der Hochschule Aschaffenburg niedergelegt. 
Die Niederlegung wurde am 23.01.08 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntma-
chung ist daher der 23.01.08. 
 
 
 
 


